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Laborsicherheit und Gentechnik-Arbeitsbereich
- Übersicht -

 Allgemeine Regeln für sicheres Arbeiten in Laboratorien
 Umgang mit Gefahrstoffen
 Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen bzw. Abweichungen vom Normalbetrieb
 Gentechnische Anlagen FG-Phytomedizin
 S1- und S2-Bereiche und Ansprechpartner
 Betriebsanweisung für Umgang mit GVOs
 Risikoeinstufung und Dokumentation
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Laborsicherheit und Gentechnik-Arbeitsbereich
- Übersicht -

Allgemeine Regeln für sicheres Arbeiten in 
Laboratorien
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Labore 001, 007, 118 sind Bestandteil der Gentechnischen 
Anlage 501/01 (Sicherheitsstufe S2)

 Funktionsräume 008, K06, K07B, K14B,K14C, K20 sind 
Bestandteil der Gentechnischen Anlage 501/01 (Sicherheitsstufe 
S2)

 Funktionsräume 008, K07C, Gewächshaustrakt C (Verbinder 4 
mit Autoklav und Handwaschbecken, 8 Kabinen) sind Bestandteil 
der Gentechnischen Anlage 351/99 (Sicherheitsstufe S1)
 Zugangsbeschränkung zu Laboren mit Sicherheitsstufe
 Zugang zu S1-Bereichen nur nach Sicherheitsunterweisung bzw. in 

Begleitung einer sachkundigen Person

 Zugang zu S2-Bereichen nur nach Sicherheitsunterweisung bzw. 
schriftlicher Genehmigung durch verantwortlichen Betreiber
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 Langärmeliger Laborkittel aus schwer 
entflammbaren Material (geschlossen)
 Kopftuch ggf. aus schwer entflammbarem 

Material
 Eng anliegend, unter dem Kittel

 Festes geschlossenes Schuhwerk
 Bei Umgang mit Gefahrstoffen ggf. zusätzlich 

Handschuhe, Schutzbrille, Gesichtsschutz
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 Handschuhe gezielt tragen, wenn notwendig
 Personenschutz (Chemikalien, Mikroorganismen, physikalische 

Gefahren)
 Produktschutz (z.B. RNA-Isolierung)

 Handschuhe regelmäßig wechseln (spätestens bei 
Kontaminationsverdacht)

 Keine Türklinken, Lichtschalter, Tastaturen, 
Schubladen-Griffe etc. mit Handschuhen anfassen

 Keine Handschuhe bei Umgang mit offenem Feuer tragen 
(Verschmelzungsgefahr mit der Haut bei versehentlicher 
Entzündung)

 Hände waschen nach Beendigung der Arbeiten
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 Für den Zweck geeignete Handschuhe auswählen!
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Schutz von -60 bis +250 °C

Hitzeschutz Kälteschutz

Kategorie 3 EN388/374-3//374-2/1186

Chemikalienschutz, Biologische Gefahrstoffe

Chemikalienschutz

Kategorie 3 EN 420, EN 374 und EN 455

Latex
wasserfester Schutzhandschuh mit geringem 
Schutz gegen chemische Gefahren
Kontakt mit Ölen, Fetten und 
Kohlenwasserstoffderivaten vermeiden



Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 Durchbruchzeiten beachten!



Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 Durchbruchzeiten beachten!
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!
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 Wie findet man den geeigneten Handschuh?
 Beispiel Natriumlaurylsulfat (SDS)
 Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr 1907/2006 (REACH), 

geändert mit 2015/830/EU
 95% 10%
 Schutzbrille mit Seitenschutz verwenden Schutzbrille
 Schutzhandschuhe mit EN374 (Nitirilkautschuk) mit EN374 (Nitril-Kautschuk, 

Neopren, Naturkautschuk, 
PVC)

 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -

 In den Laboren müssen bei der 
Ausführung von Tätigkeiten 
Laborkittel getragen werden

 Laborkittel sind regelmäßig zu 
wechseln und zu reinigen

 Die Laborkittel dürfen nicht 
außerhalb des Labors getragen 
werden (S2) und sind getrennt 
von der Straßenkleidung 
aufzubewahren 
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten, persönliche Schutzausrüstung -
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Die Türen und Fenster sollen (S1) müssen (S2) während der Arbeiten mit 
gentechnisch veränderten Organismen (GVOs) geschlossen sein

 Alleinarbeit ist verboten
 Essen Trinken, Rauchen, Schminken in den Laborräumen ist verboten. Zur 

Aufbewahrung von Lebensmitteln sind eignes gekennzeichnete Kühlschränke 
außerhalb der Genlabors zu verwenden

 Mundpipettieren ist verboten. Immer geeignete Pipettierhilfen benutzen
 In S1- bzw. S2-Bereichen dürfen Schreibplätze nicht für gentechnische Arbeiten 

genutzt werden
 Laboratoriumsräume sollen sauber und aufgeräumt gehalten werden
 Nur die tatsächlich benötigten Geräte und Materialien am Arbeitsplatz vorhalten
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Laboratoriumsräume
sollen sauber und 
aufgeräumt gehalten 
werden
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Oberflächen und 
Geräte müssen leicht 
zu reinigen sein (S1-
und S2-Bereiche)
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Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Aerosole vermeiden
 Geschlossene Gefäße benutzen
 Vor dem Öffnen der Gefäße genügend Wartezeit zu 

Absinken der Aerosole einhalten 
 Blasenbildung vermeiden
 Geringe Fallhöhe beim Umfüllen und Pipettieren

 Spritzen und Kanülen sollen nur, wenn unbedingt nötig benutzt 
werden und müssen in besonders gekennzeichneten Gefäßen 
zur Entsorgung gesammelt werden

 Ordnung am Arbeitsplatz und Planung von Experimenten
 Brennbare Stoffe in Laboren sollten minimiert werden
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Allgemeine Laborsicherheit
- Dekontamination, Entsorgung  -

 Nach Beendigung der Arbeiten
 Arbeitsplatz aufräumen und Oberfläche desinfizieren (S2)
 Pursept A, HU-Flächendesinfektionsmittel, 70% EtOH (Einwirkzeit 5 min., 

max. 100ml/m2)
 Hände gründlich waschen (auch vor Verlassen des Laborbereichs)
 Hygieneplan beachten!
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Allgemeine Laborsicherheit
- Hygieneplan -
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Allgemeine Laborsicherheit
- Hautschutz und Hautpflege -
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 Vor Verlassen des Labors Hände waschen
 Wasser und Flüssigseife (z.B. CWS Best Foam mild) 

 Hautschutz
 Arbeiten in nassem Millieu
 Langes Handschuhe tragen
 Hautschutzcreme vorher auf die Hände auftragen (z.B. Stoko

Protect)
 Hautpflege
 Nach Beendigung der Arbeiten (Feuchtigkeitscreme oder Lotion, 

Haltbarkeitsdatum beachten)



Allgemeine Laborsicherheit
- Hautschutz und Hautpflege -
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 Arbeitsmedizinische Vorsorge
 Bei regelmäßigen Arbeiten in nassem Millieu/langes Handschuh 

tragen ab 2 h pro Tag
 Anspruch auf arbeitsmedizinische Beratung zum 

Hautschutz/Hautpflege
 Bei regelmäßigen Arbeiten in nassem Millieu/langes 

Handschuh tragen ab 4 h pro Tag
 Verpflichtende arbeitsmedizinische Beratung zum 

Hautschutz/Hautpflege
Arbeitsmedizinisches Zentrum der Charité (Dr. Ute Anske)
Anmeldung: amz-anmeldung@charite.de



Allgemeine Laborsicherheit
- Hautschutzplan -
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WAS 
Maßnahme 

WANN 
Grundsatz 

WOMIT 
Produkt  

WIE 
Durchführung 

 
Händedesinfektion 

 

 
• wenn nach Hygieneplan   

              erforderlich 
 

zuerst desinfizieren, dann ggf. waschen 
 

(das Händedesinfektionsmittel bringt rückfettende    
 Substanzen auf die Haut und wäscht körper- 

eigenes Fett nicht ab) 
 

 
  ca. 3 ml Desinfektionslösung aus dem   
  Wandspender: z.B. Sterillium  
  classic pure, HU Handdesinfektionsmittel,  
(Fm. Bode), Softa-Man pure  
  (Fm. Braun), Descoderm (Fm. Dr. Schu- 
  macher), ggf. weitere 

 
 Desinfektionslösung 30 Sekunden lang 
gleichmäßig bis zur Abtrocknung in die 
trockenen Hände einreiben.   
 Problemzonen nicht vergessen! 
  
 (siehe Piktogramm 2 - Rückseite) 

 
Hautreinigung 

 

 
• evt. vor Arbeitsbeginn 
• bei sichtbarer Verschmutzung 
• nach Kontakt mit Gefahrstoffen 

 
so wenig und so kurz wie möglich 

 
(durch Händewaschen wird die obere Hautfettschicht 
abgewaschen, sie erneuert sich nur alle 4 Wochen) 

 
  Flüssigseife aus dem Wandspender 
   
z.B. CWS Best Foam Mild, Dercusan Soft 
wash 
 

 
 Waschlotion aus dem Spender auf den  
 feuchten Händen aufschäumen, mit 
 handwarmem Wasser gut abspülen,  
 sorgfältig abtrocknen. 
 Keine Bürste verwenden! 

 
Hautschutz 

 

 
• mehrmals am Tag (5-10-mal) 
• vor Arbeitsbeginn 
• vor Feuchtarbeiten 
• nach Pausen 

 
(Aufbau einer Sperrschicht für Schadstoffe, Verzöge- 

rung der Aufquellung der Haut, Erleichterung der 
Hautreinigung, Schutz vor mechanischer Belastung) 

 

 
 Hautschutzemulsion z.B. 
 1. STOKO PROGEL (langes Handschuhtragen), 
Stokoderm Protect Pure 
 2. STOKO PROTECT+, ,Stokoderm 
Protect Pure 
  - für wassermischbare Arbeitsstoffe, z.B. Des- 
     infektionsmittel, Reinigungsmittel o. Tragen 
     von flüssigkeitsdichten Handschuhen 
  

 
 Auf sorgfältiges Auftragen insbeson- 
 dere zwischen den Fingern, an den   
 Nagelfalzen und auf dem Handrücken  
 achten! 
 
 (siehe Piktogramm 1 - Rückseite) 
 

 
Handschuhe 

 

 
• bei Kontakt mit potentiell infektiö- 

sem Material oder Gefahrstoffen 
• bei längerem Kontakt mit Wasser 
• bei Kontakt mit Flächen- und 

Instrumentendesinfektions- sowie 
Reinigungsmitteln 

 
  1. medizinische Einmalschutzhandschuhe 
      -puderfreie Latexhandschuhe (z.B. 

Semperguard) 
      -Nitrilhandschuhe (z.B. Semperguard)  
       
 
  2. Schutzhandschuhe mit Chemikalien- 
      beständigkeit (EN 374-1-3) 
 

 
  - für den Zweck geeignete Hand-  
    schuhe wählen (Durchbruchzeiten für     
Gefahrstoffe vom Hersteller erfragen) 
  - Handschuhe kurz und gezielt tragen 
  - nach Ablegen ggf. Händedesinfektion 
    oder Händewaschen 
  - bei Bedarf Baumwollhandschuhe  
    unterziehen 

 
Hautpflege 

 

 
• am Arbeitsende 
• nicht während mit Chemikalien 

gearbeitet wird 
 

(zum Ersatz abgetragener körpereigener Fette 
und damit zur Regenerierung der Haut) 

 
 Hautpflegecreme  

   
   z.B. STOKOLAN unparfümiert 

        Praecutan sensitiv creme 
        Stoko Vitan Lotion unparfümiert 
        Stokolan Sensitive Pure 

 

 
 Nach Arbeitsschluss Pflegeprodukt  
 gründlich in beide Hände einmassieren. 
  
 (siehe Piktogramm 1 - Rückseite) 

 



Allgemeine Laborsicherheit
- Hautschutzplan -
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Allgemeine Laborsicherheit
- Transport, Entsorgung -

 Transport von Gefahrstoffen ausschließlich in bruchsicheren, verschlossenen Gefäßen

 Entsorgung
 Papier

 Restmüll

 Wertstoffe (Grüner Punkt)

 Glasabfall

 Gefahrstoffkontaminierte Feststoffe (Gebinde/Glas)

 Chemikalien je nach Klassifizierung (Säure/Lauge, halogenhaltig/halogenfrei etc. fest/flüssig)

 Scharfe/spitze Gegenstände

 Mikrobiologische Abfälle (S1-, S2- GVOs, Produktschutzhandschuhe, Biostoff-kontaminierte 
Feststoffe), Antibiotika-haltige Feststoffe

 Antibiotika-haltige Flüssigkeiten 
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Laborsicherheit und Gentechnik-Arbeitsbereich
- Übersicht -

Umgang mit Gefahrstoffen
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Umgang mit Gefahrstoffen
- Klassifizierung -

 Chemische Gefahrstoffe oder Stoffgemische
 Physikalische Gefahrstoffe
 Umweltgefährliche Stoffe
 Mikrobiologische Gefahrstoffe
 ab Biostufe 2
 Quarantäneerreger
 GVOs ab Sicherheitsstufe 2

 Gefahrstoffe sind kennzeichnungspflichtig
 Gefahrstoffsymbol
 Signalwort (Gefahr, Achtung)
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Umgang mit Gefahrstoffen
- Sicheres Arbeiten -

 Vorher Kenntnisse über Umgang mit Gefahrstoffen erwerben!
 Gefahren (Hazard statements)
 Vorsichtsmaßnahmen (Precautionary statements)
 Transport
 Lagerung
 Entsorgung

 Verhalten bei Unfällen mit  jeweiligem Gefahrstoff und Beseitigung
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Umgang mit Gefahrstoffen
- Physikalische, Gesundheits- und Umweltgefahren -

 xxx
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Umgang mit Gefahrstoffen
- Bespiel Acrylamid/Bisacrylamid, 30% Lösung -

 Acrylamid/Bisacrylamid, 30% Lösung (29:1)
 Karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch
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Gefahr

Gefahrenhinweise
H302 Schädlich bei Verschlucken

H332 Schädlich beim Einatmen

H315 Verursacht Hautirritationen

H317 Kann allergische Hautreaktion hervorrufen

H319 Verursacht schwere Augenirritationen

H340 Kann Gendefekte verursachen

H350 Kann Krebs verursachen

H361fd Verdacht auf Reproduktionsschädlichkeit

H372 Verursacht Organschäden bei langer bzw. wiederholter Exposition 

Gesundheits
schädlich



Umgang mit Gefahrstoffen
- Bespiel Acrylamid/Bisacrylamid, 30% Lösung -
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Gefahr

Sicherheitshinweise
P280 geeignete Schutzhandschuhe tragen

P301 Bei Verschlucken, P312: Giftnotrufzentrale verständigen

P302 Bei Hautkontakt , P352: Mit viel Wasser abspülen

P304 Bei Einatmen, P340: Zufuhr von frischer Luft in einer zum Atmen angenehmen Position

P312 Giftnotrufzentrale verständigen oder Arzt kontaktieren bei Unwohlsein

P305 Bei Augenkontakt, P351: Vorsichtig mit viel Wasser spülen, P338: Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen

P308 Bei Exposition oder Verdacht auf Exposition, P313. Medizinischen Rat bzw. Hilfe anfordern

Gesundheits
schädlich

 Acrylamid/Bisacrylamid, 30% Lösung (29:1)
 Karzinogen, mutagen, reproduktionstoxisch



Umgang mit Gefahrstoffen
- Bespiel Kanamycinsulfat -

 Kanamycinsulfat
 reproduktionstoxisch
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Gefahr

Gefahrenhinweise
H360D Kann das Kind im Mutterleib schädigen

Sicherheitshinweise
P201 Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen

P308+P313 Bei Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe 
hinzuziehen



Allgemeine Laborsicherheit
- Umgang mit Gefahrstoffen -

 Immer vor Beginn der Arbeiten informieren!
 Schnellinformation
 Erstinformation auf Chemikalien- bzw. geahrstoffbehältern

 Detailinformation
 Chemikalien Sicherheitsdatenblätter (Ausdruck 010)

(online) auf Firmenwebseiten: z.B. Roth, Sigma, Merck
 GESTIS Stoff-Datenbank

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
https://www.dguv.de/ifa%3B/gestis/gestis-stoffdatenbank/
index.jsp
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https://www.analytics-shop.com/de/chemikalien.html



Allgemeine Laborsicherheit
- Umgang mit CMR Gefahrstoffen -

 krebserregende, mutagene, fruchtschädigende Gefahrstoffe unter dem 
Abzug handhaben!

 Abzüge in allen drei Laboren sowie in der Medienküche (Raum 009)
 Frontschieber soweit wie möglich geschlossen halten
 Gefahrenquellen kennzeichnen
 Benutze Geräte nicht im Abzug verstreuen (Wanne)
 Nur unbedingt für den Arbeitsschritt notwendige Materialien unter dem Abzug
 Flaschen müssen dicht schließen (Deckeldichtung prüfen)
 Arbeitsflächen nach Beendigung reinigen
 Beherrschen von Einfüll- und Umfüllvorgängen
 Lagerung ausschließlich in Gefahrstoffschränken (R010, K08) 33



Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Vollständige und Beschriftung von Puffern und Lösungen inklusive 
Gefahrstoffkennzeichnung, wenn erforderlich

34

• Puffer, Lösungen, 
Abfälle leserlich 
beschriften, Datum, 
Kürzel, 
Konzentration und 
Art der Chemikalie 
und ggf. mit 
Piktogrammen 
bekleben

?



Allgemeine Laborsicherheit
- Sicheres Arbeiten -

 Lagerung von brennbaren Stoffen in Gefahrstoffschränken bzw. Explosions-
geschützten Kühlschränken!
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In diesem Kühlschrank 
ist das Aufbewahren 

brennbarer Stoffe 
verboten

Nur Innenraum frei von 
Zündquellen

Explosionsgeschützte 
Kühlschränke z.B. in 
Raum 010 und 007



Allgemeine Laborsicherheit
- Lagerung von Gefahrstoffen -

 Lagerung von brennbaren Stoffen in Gefahrstoffschränken bzw. Explosions-
geschützten Kühlschränken!

 Lagerung von Gefahrstoffen ausschließlich in entsprechenden 
Gefahrstoffschränken!
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Laborsicherheit und Gentechnik-Arbeitsbereich
- Übersicht -

Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen bzw. 
Abweichungen vom Normalbetrieb
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Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Verantwortliche Personen -

 Verantwortliche im Fachgebiet Phytomedizin
 Bereichsverantwortliche/Projektleitung: Prof. Dr. Carmen Büttner
 Sicherheitsbeauftragte: Stefanie Wohlfahrt
 Gefahrstoffbeauftragte: Andrea Klinke
 Ersthelfende: Andrea Klinke, Stefanie Wohlfarth
 Brandschutzbeauftragte/Brandschutzobmann/Brandschutzobfrau: NN
 Beauftragte für Biologische Sicherheit: Dr. Susanne von Bargen
 Umweltschutzbeauftragter der HUB: Dominik Rengel
 Arbeitsmedizinischer Dienst (Charité): Dr. Ute Anske
 Zentraler Notruf (Wachschutz Hauptgebäude): Tel. 2093-2416
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Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Meldekette bei Abweichungen vom Normalbetrieb -

Abweichung vom Normalbetrieb
Bereich sichern

Ggf. PSA anlegen
Hilfe leisten gefährdete Personen in 

Sicherheit bringen
Gefahrstoffe mit geeigneten Materialien 
aufnehmen und zur Dekontamination 

gemäß Hygieneplan sammeln
Information verantwortliche Personen 

im Bereich
Projektleitung oder BBS, Herr Rengel

(S1 oder S2)
39

Unfall

Sofortmaßnahme
Notruf (0-112)

Erste Hilfe leisten (Ersthelfer hinzuziehen)
Rettungsdienst
Krankenhaus

Dokumentation im Verletzungsbuch 
bzw. Unfallanzeige

Information verantwortliche Personen im 
Bereich

Projektleitung, Sicherheitsbeauftragte, BBS 
(S1 oder S2) 



Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Notfallpläne -

 Betriebsanweisungen beachten
 Notfallpläne im Bereich beachten
 Kontakt Verantwortliche Personen im Bereich
 Informationen zur Meldung
 Wo?
 Was?
 Wie viele Verletzte?
 Welche Art von Verletzung
 Warten auf Rückfragen
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Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Erste Hilfe Einrichtungen -

 SCHNELL muss es gehen!
 VORHER Kenntnisse über Gefahrstoffe und geeignete Maßnahmen im Falle 

eines Unfalls sowie Lage und Funktion der Rettungseinrichtungen erwerben!
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Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Erste Hilfe Einrichtungen -

 Wo befinden sich Erste Hilfe-Einrichtungen und wie funktionieren sie?
 Hausalarm
 Augendusche
 Notdusche
 Erste Hilfe Kasten
 Feuerlöscher
 Zentrale Stromunterbrechung
 Zentrale Gasunterbrechung

vor den S2- Laboren (001, 007, 118)
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Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Erste Hilfe Einrichtungen -

43

Notdusche
 über den Labortüren

Zentrale Stromunterbrechung
neben Labortüren S2-Bereich (001, 007, 

008, 118)

Feuerlöscher



Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Erste Hilfe Gefahrstoffe Augenkontakt -

 Nächste Augenspüleinrichtung sollte jeder mit geschlossenen Augen 
finden – jede Sekunde zählt ! 

44

 Mindestens 10 min spülen
 Lidschließreflex bei starken 

Schmerzen.
 Problem Chemikalien-Nester 

(v.a. schwerlösliche  
Feststoffe)
Opfer soll beim Spülen "mit 
den Augen rollen„ Kontrolle 
durch Ersthelfer (Ober-
/Unterlid). 



Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Erste Hilfe Gefahrstoffe Augenkontakt -

45

 Duschkopf herausnehmen 
und Wasserstart durch 
betätigen des grünen Hebels

 Wasser startet nicht
automatisch!

 Nächste Augenspüleinrichtung sollte jeder mit geschlossenen Augen 
finden – jede Sekunde zählt ! 



Erste Hilfe Maßnahmen bei Unfällen
- Allgemeine Kurz-Betriebsanweisung Laborbereich beachten -
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Laborsicherheit und Gentechnik-Arbeitsbereich
- Übersicht -

47

Gentechnische Anlagen FG-Phytomedizin



Gentechnische Anlagen
- Ansprechpartner für S1- und S2 Bereiche -

48

Projektleitung: Prof. Dr. Carmen Büttner
Stellvertretende Projektleitung: Dr. Susanne von Bargen
Beauftragte für
Biologische Sicherheit: Dr. Susanne von Bargen



Gentechnische Anlagen
- Übersicht S1- und S2-Bereiche -
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Sicherheitsstufe S1
351/99

Sicherheitsstufe S2
501/01

Labor 001, 007, 118

Funktionsraum K06 (Brutraum, GVO-Lagerung) 
K07C (Klimakammer) K07B (Klimakammer)
K14B (Kühlraum) K14B (Kühlraum)
K14C (Lichtmikroskopie) K14C (Lichtmikroskopie)

K20 (Brutraum, GVO-Lagerung)
008 (Spülraum, Autoklav) 008 (Spülraum, Autoklav)

Gewächshaus     (Verbinder 4 mit 
Trakt C Autoklav, 8 Kabinen)



Gentechnische Anlagen
- Betriebsanweisung für S1- und S2-Bereiche -
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 Der gemeinsam mit dem Fachgebiet urbane Ökophysiologie der Pflanzen 
genutzte Raum K07 ist Bestandteil von deren gentechnischer S1-Anlage!

 Um Zugang zu unseren Funktionsräumen K07B (S2-Anlage), K07C (S1-Anlage), 
K07D (Abstellraum) zu haben, muss der Vorraum K07 durchquert werden

 Bitte beachten, dass in diesem Raum K07 die gleichen Vorschriften zur 
Anwendung kommen und Regeln beachtet werden, wie in unserer 

Gentechnischen S1-Anlage (351/99)



Gentechnische Anlagen
- Betriebsanweisung für S1- und S2 Bereiche -
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 Kühlraum K14B
 Es wird kein Einbau einer Gaswarnanlage in 

den Kühlraum K14B durch die HU-Berlin 
erfolgen

 Die Lagerung von bzw. der Umgang mit 
Trockeneis und flüssigem Stickstoff ist in 
diesem Raum untersagt. Es besteht akute 
Erstickungsgefahr!



Gentechnische Anlagen
- Betriebsanweisung für S1- und S2-Bereiche -

52

 Durchführung gentechnischer Arbeiten 
und Lagerung von gentechnisch 
veränderten Organismen (GVO) nur in 
zugelassenen Bereichen, die als solche 
gekennzeichnet sind

 Zutrittsbeschränkung bzw. Zutrittsverbot 
für nicht eingewiesene Personen



Gentechnische Anlagen
- Betriebsanweisung für S1- und S2-Bereiche -
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 Nahrungs- und Genussmittel ebenso wie Kosmetika dürfen nicht in S1- bzw. S2-
Bereichen aufbewahrt werden, Taschen dürfen nicht im Arbeitsbereich 
aufbewahrt werden

 Beim Umgang mit GVOs Türen und Fenster geschlossen halten
 Aerosolbildung vermeiden (mischen, umfüllen, pipettieren etc.)
 Umgang mit scharfen Gegenständen vermeiden
 Transport von GVOs ausschließlich in bruchsicheren, verschlossenen Gefäßen
 Identität und Reinheit der genutzten Organismen inkl. GVO´s sind regelmäßig zu 

überprüfen und zu testen
 Es besteht die Möglichkeit einer medizinischen Angebots-Vorsorge 

Untersuchung im AMZ der Charité (Frau Dr. Anske) vor Aufnahme der 
Arbeiten mit GVO´s der Sicherheitsstufe 1 bzw. 2



Gentechnische Anlagen
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 Im Falle einer Schwangerschaft ist der 
Projektleiter sowie die Beauftragte für 
biologische Sicherheit unverzüglich darüber 
in Kenntnis zu setzen

 S1-Arbeiten sind in diesem Falle so lange 
einzustellen, bis eine Genehmigung durch 
den Betriebsarzt vorliegt

 Das Arbeiten in einer S2-Anlage ist unter 
diesen Umständen verboten

 Der Umgang mit bestimmten chemischen 
Gefahrstoffen, die als solche 
gekennzeichnet sind (siehe 
Gefahrstoffkataster des FG-Phytomedizin), 
ist in diesem Falle verboten



Gentechnische Anlagen
- Betriebsanweisung für S1- und S2-Bereiche -
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 Inaktivierung mikrobiologischer und GVO-Abfall
 Feste und flüssige Abfälle, die Gvo´s enthalten, vor der 

Entsorgung inaktivieren
 Abfälle bis zur Inaktivierung in dafür vorgesehenen 

Behältern sammeln
 S2-haltige Abfälle als solche kennzeichnen!

 Inaktivierung erfolgt durch Autoklavieren, 121°C für 20 min
 Mikrobiologische/S1-Abfälle

Varioklav 135S (GWH, Verbinder Trakt C)
Systec VX-75 (R008)

 Mikrobiologische/S2-Abfälle
ausschließlich im Systec VX-75 (R008)

S1/S2 und
Mikrobiologischer Abfall 
S1/S2 and microbiological waste
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 Stör und Notfälle
 Verletzung, Unfall
 Soweit möglich sind Wunden im Rahmen der 

Erstversorgung zu desinfizieren und zu verbinden
 Jegliche Verletzung im Zusammenhang mit 

GVOs ist dem Projektleiter zu melden und ins 
Verbandsbuch einzutragen

 Bei Unwohlsein ärztliche Hilfe suchen
 Betriebsärztin (Frau Dr. Anske, AMZ, Campus 

Virchow)
 Durchgangsarzt (z.B. Dr. Klufmöller, 

Breitenbachplatz 21)
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 Stör und Notfälle
 Austreten oder Verschütten biologischen Materials

Wird biologisches Material verschüttet, ist der betroffene Bereich zu sichern. 
Ausgetretenes oder verschüttetes biologisches Material, welches GVO`s

enthalten kann, muss sofort inaktiviert werden
 Fläche/Geräte dekontaminieren

 Schutzhandschuhe anziehen

 Ausgetretenes/verschüttetes Material mit autoklavierbarem Material (z.B. Papiertücher) 
aufnehmen und autoklavieren

 Kontaminierten Bereich/Gerät anschließend gemäß Hygieneplan desinfizieren z.B. Pursept A 
(Laborbereich) oder Menno Florades (GWH) HU-Flächendesinfektionsmittel

Information des Projektleiters sowie des Beauftragten für biologische 
Sicherheit 57
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Rauchen verboten im S1-Trakt
TMV-Kontaminationsgefahr

Raucher müssen
bei Arbeiten immer 
Handschuhe
tragen!
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Anlage II Teile A I und A II GenTSV (§14) Sicherheitsmaßnahmen für Labor- und Produktionsbereich
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2019, 1251 - 1268)

Sicherheitsmaßnahmen für den Laborbereich



Gentechnische Anlagen
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 Was ist ein gentechnischer Organismus?

61

Vektorkonstrukt
Rekombinantes Plasmid
(Vektor mit Fremd-DNA)

GVO - ein reproduktionsfähiges Lebewesen!



Gentechnische Sicherheit
- Sicherheitsstufen -

62
https://www.bezreg-muenster.de/de/umwelt_und_natur/gentechnik/index.html
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- Risikoeinstufung von GVOs -

 GVO´s im Laborbereich
 Liste risikobewerteter Organismen (Stand: August 2023)

https://www.zkbs-
online.de/ZKBS/DE/Datenbanken/Organismen/Organismen_node.html

 Organismen Datenbank
https://zag.bvl.bund.de/organismen/index.jsf;jsessionid=C1A_h_gjKKVogrA0rBGf
U22ZwTyw4Zr4EimkPvyW.s-9200m?dswid=7304&dsrid=867

 Vektoren
https://zag.bvl.bund.de/vektoren/index.jsf?dswid=7304&dsrid=267

 Zelllinien
https://zag.bvl.bund.de/zelllinien/index.jsf?dswid=7304&dsrid=188
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Quelle: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), Abteilung Gentechnik 

https://www.zkbs-online.de/ZKBS/DE/Datenbanken/Organismen/Organismen_node.html
https://zag.bvl.bund.de/organismen/index.jsf;jsessionid=C1A_h_gjKKVogrA0rBGfU22ZwTyw4Zr4EimkPvyW.s-9200m?dswid=7304&dsrid=867
https://zag.bvl.bund.de/vektoren/index.jsf?dswid=7304&dsrid=267
https://zag.bvl.bund.de/zelllinien/index.jsf?dswid=7304&dsrid=188
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Einstufungskriterien der ZKBS für Pflanzenviren (ZKBS-Stellungnahme, Az. 
6790-10-53 von 2007)

1. in der Risikogruppe 1, wenn:
o sie in Deutschland /angrenzenden Ländern verbreitet sind
o ihre Wirtspflanzen nicht in Deutschland /angrenzenden Ländern verbreitet sind
o die Vektoren, nicht in Deutschland /angrenzenden Ländern verbreitet sind

2. in der Risikogruppe 2, wenn:
o Pflanzenvirus nicht in Deutschland /angrenzenden Ländern verbreitet ist, seine Wirtspflanzen und die Vektoren jedoch 

verbreitet sind,
o über die Biologie eines Virus nicht genügend Informationen für eine Sicherheitseinstufung vorliegen.

Zurzeit sind keine Pflanzenviren bekannt, die eine höhere Einstufung als in die 
Risikogruppe 2 erfordern.
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Gentechnische Anlagen
- Risikoeinstufung von GVOs -
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Einstufungskriterien der ZKBS für phytopathogene Pilze bzw. Bakterien:

• sie für gesunde Menschen oder Tiere nicht infektiös sind
• sie in Deutschland /angrenzenden Ländern verbreitet sind
• ihre Wirtspflanzen nicht in Deutschland /angrenzenden Ländern verbreitet sind
Ein allergenes Potential und/oder ein Toxinbildungsvermögen führen nicht zu einer 
höheren Einstufung.

• für Menschen oder Tiere pathogen ist
• in Deutschland/ angrenzenden Ländern nicht verbreitet ist, seine Wirtspflanzen jedoch 

verbreitet sind,
• über die Biologie nicht genügend Informationen für eine Sicherheitseinstufung vorliegen

Phytopathogene Pilze bzw. Bakterien mit einem besonderen Gefährdungspotential für 
Menschen, Tiere oder Umwelt erfordern eine Einstufung in die Risikogruppe 3 



Gentechnische Anlagen
- Aufzeichnungspflicht von GVOs -

Für die Herstellung und Lagerung von GVO´s besteht
Aufzeichnungspflicht!

Die Aufzeichnungen sind in deutscher oder englischer Sprache zu 
führen und verbleiben für mindestens zehn Jahre in der 

Gentechnischen Anlage

66
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- Aufzeichnungspflicht von GVOs -
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Vorblatt
• Laufende Nummer
• Thema
• Sicherheitsstufe (S1 oder S2)
• Beginn der Arbeiten mit GVOs

(Herstellung, Erhalt, Lagerung)

      

AUFZEICHNUNG FÜR EINE GENTECHNISCHE ARBEIT NACH 
GENTAUFZV  

 

1. Name und Anschrift des Betreibers 
 HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN, UNTER DEN LINDEN 6, 10099 BERLIN 

 
 

2. Lage der gentechnischen Anlage 
 LENTZEALLEE 55/57, 14195 BERLIN 

 
 

3. Nr. der Anlage: 351/99 
4. Projektleiter (ggf. weitere PL) A  

 Prof. Dr. Carmen Büttner  
   
   

5.  Beauftragter für die Biologische Sicherheit A 
 Dr. Susanne von Bargen  
 Dr. Maria Landgraf  

6. Ab Sicherheitsstufe 2: Bei Umgang mit humanpathogenen Organismen 
Personen, die in der gentechnischen Anlage tätig sind A 

 entfällt  
   
   

7. Nr. der Arbeit: 17  
8. Thema der Arbeit (bei weiteren S1-Arbeiten Beschreibung und Zielsetzung B) 

 Übernahme Stammsammlung Prof. Mühlbach Universität Hamburg 
 

9. Sicherheitsstufe S1  X S2   S3   S4   

10. Datum des Bescheides oder der Eingangsbestätigung: 
11. Zeitpunkt des Beginns und Abschlusses der gentechnischen Arbeiten 

 Beginn: 23.7.2012 Abschluss:  
12. Besondere Vorkommnisse A 

 Keine 
 

                                            
A bei Platzmangel gesondertes Blatt verwenden 
B bitte Anlage verwenden  

• ggf. Ende der Arbeiten 
(nach Inaktivierung und Entsorgung)



Gentechnische Anlagen
- Aufzeichnungspflicht von GVOs -
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Auswahl der korrekten gentechnischen 
Arbeit für den neu erzeugten GVO 
anhand der Beschreibung der 
gentechnischen Arbeit

1. Vorgehensweise der Erzeugung des 
GVO

2. Spenderorganismus
3. Vektor
4. Empfängerorganismus

Wenn keine Arbeit passt, Kontakt zum 
BBS aufnehmen!



Gentechnische Anlagen
- Aufzeichnungspflicht von GVOs -

 Fortlaufende Liste mit GVO´s

69

13. Angaben zu den gentechnisch veränderten Organismen (GVO) der Arbeit Nr.: 17 in der Anlage Nr.: 351/99 
 Abkürzungen bitte erläutern, ggf. Abkürzungsverzeichnis verwenden (Anlage) 

Lfd. 
Nr. 

Spender Empfänger Vektor A übertragene Nukleinsäure GVO 

Bezeichnung RG B Bezeichnung RG Bezeichnung Bezeichnung Gefährdungspotential  
vorhanden?C  

Bezeichnung RG erzeugt oder 
erhalten am 

entsorgt am 
 

1 EMARaV 1 A. tumefaciens 
GV2260 

1 pCambia 1302 G1-ORF nein  ja  
weil: pflanzenvirales 
Strukturprotein 

G1; Agros G1; A. tumefaciens 
GV2260 G1; A. tumefaciens 
GV2260-HYG G1 

1 23.7.12  

2 EMARaV 1 A. tumefaciens 
GV2260 

1 pCambia 1302 G2-ORF nein  ja  
weil: pflanzenvirales 
Strukturprotein 

G2; Agros G2; A. tumefaciens 
GV2260 G2; A. tumefaciens 
GV2260-HYG G2 

1 23.7.12  

3 EMARaV 1 A. tumefaciens 
GV2260 

1 pCambia 1302 P2-ORF nein  ja  
weil: pflanzenviraler 
Strukturprotein-Precursor 

Agros p2.6; A. tumefaciens 
GV2260 p2.6; A. tumefaciens 
GV2260 p2026, A. 
tumefaciens p2.6; P2.6 

1 23.7.12  

4 EMARaV 1 A. tumefaciens 
GV2260 

1 pCambia 1302 P3-ORF nein  ja  
weil: pflanzenvirales 
Nucleocapsidprotein 

Agros p3; A. tumefaciens 
GV2260 p3; A. tumefaciens 
GV2260 pCAm p3.1, P3-1; 
P3-2 

1 23.7.12  

5 EMARaV 1 E. coli 
DH5alpha 

1 pCambia 1302 P2-ORF nein  ja  
weil: pflanzenviraler 
Strukturprotein-Precursor 

pCambia-p2 1 23.7.12  

 
14. Inaktivierung des Abfalls durch:  Autoklavieren  anderes Verfahren: 
_____________________________________ 
15. Kenntnisnahme: FunktionD: Unterschrift: 
 Datum: 
 

                                            
     
    
            

          
         

Angabe eines Stichwortes zur 
Begründung der Auswahl zum 
Risikopotential

Nein, weil 
unvollständiges Gen 
definiertes Gen 
replikationsdefektes 
Virusgenom

Ja, weil 
Toxingen
Onkogen 
vollständiges Genom
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 Wiederholungszeichen sind nicht erlaubt
 Neu eingeführte Abkürzungen in der Liste im Abkürzungsverzeichnis 

ergänzen
 Eineindeutige GVO-Namen (keine Doppelungen)
 Risikoeinstufung begründen!
 Leserlich schreiben!
 Gentechnische Arbeit Nr.  und Gentechnische Anlage (S1 = 351/99 bzw. S2 = 

501/01 auf fortlaufendem Listenblatt eintragen
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 Anlage Aufzeichnungen: Abkürzungsverzeichnis

71

Anlage  zu den Aufzeichnungen Arbeit Nr.:      17           Anlage Nr.:          351/99               
 
Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen: 
 
Abkürzung Erläuterung 
EMARaV European mountain ash ringspot-associated virus 
G1  Glycoprotein 1 des EMARaV 
ORF open reading frame, offener Leserahmen 
A. tumefaciens Agrobacterium tumefaciens 
G2 Glycoprotein 2 des EMARaV 
P2 Vorläuferprotein P2 der Glycoproteine 1 und 2 des EMARaV 
E. coli Escherichia coli 
P3 Nucleocapsidprotein des EMARaV 
HCPro Gene silencing supressor Protein des PVY 
PVY Potato virus Y 
TSWV Tomato spotted wilt virus 
NSs Gene silencing supressor Protein des TSWV 
GFP Green fluorescent protein aus A. victoria 
dsGFP Destabilized green fluorescent protein aus A. victoria 
L. esculentum Lycopersicon esculentum 
S25 Ribosomales Protein S25 aus Tomate 
Beta-Gluc Beta-Glucosidase der Tomate 
Pro-Inh Proteinase Inhibitor der Tomate 
myb Myb-ähnlicher Transkriptionsfaktor aus Tomate 
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 Warum ist das LAGeSo mit dieser Liste nicht einverstanden?
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• pGEMT-easy  und pGEMT vector sind nicht identisch!



74

Nicht vergessen mit der 
Unterschrift in der Liste die 

Teilnahme an dieser 
Veranstaltung zu 

bestätigen!
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